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Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz  
für Berufstätige geändert wird; Begutachtungs- und  
Konsultationsverfahren 
 
 
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur übermittelt in der Anlage 25 Aus-
fertigungen des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulunterrichtsgesetz für 
Berufstätige geändert wird. Gleichzeitig wird der Entwurf per E-Mail übermittelt. 
 
Die begutachtenden Stellen sind unter einem ersucht worden, 25 Ausfertigungen ihrer Stellung-
nahme dem Präsidium des Nationalrates zuzuleiten sowie zusätzlich elektronisch an die 
Adresse begutachtungsverfahren@parlament.gv.at zu übermitteln. 
 
Beilagen 

 
 

Wien, 27. April 2005 
Die Bundesministerin: 

Elisabeth Gehrer 
 
 
Elektronisch gefertigt 
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E n t wur f  

Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, BGBl. I Nr. 33/1997, in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 99/1999, wird wie folgt geändert: 

1. In § 27 Abs. 2 wird das Wort „Leibeserziehung“ durch die Wendung „Bewegung und Sport“ ersetzt. 

2. Dem § 69 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) § 27 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2005 

tritt mit 1. September 2006 in Kraft.“ 
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Vorblatt 
Problem: 
Die Gegenstandsbezeichnung „Leibesübungen“ entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand gesellschaftli-
cher Ansprüche und pädagogischer Begriffsbildung; sie stellt einen fachdidaktisch veralteten Begriff dar. 
Ziel und Inhalte: 
Aktualisierung der Begriffe im Hinblick auf gesellschaftliche Ansprüche und pädagogische Gegebenhei-
ten sowie Setzung eines Zeichens der Wirkung dieses Unterrichtsgegenstandes auch über die Schule und 
die Schulzeit hinaus. 
Alternativen: 
Beibehaltung der bisherigen Rechtslage.  
Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Die angepasste Unterrichtsgegenstandsbezeichnung soll der Positionierung von Bewegung und Sport in 
der Österreichischen Wirtschaft (Tourismus) Rechnung tragen und damit positive Auswirkungen auch auf 
den Wirtschaftsstandort Österreich entfalten. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:  
Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Uni-
on.  
Kosten: 
Ein dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz wird keine Kostenauswirkungen nach sich ziehen. 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Die Beschlussfassung über ein dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz im Nationalrat bedarf keiner 
erhöhten Beschlussfassungserfordernisse gemäß Art. 14 Abs. 10 B-VG. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 
Umbenennung des Unterrichtsgegenstandes Leibesübungen: 
In den schulorganisationsrechtlichen Vorgaben soll die Unterrichtsgegenstandsbezeichnung „Leibes-
übungen“ durch die Unterrichtsgegenstandsbezeichnung „Bewegung und Sport“ ersetzt werden.  
Mit der neuen Gegenstandsbezeichnung soll ein Zeichen der Wirkung des Gegenstandes auch über die 
Schule und die Schulzeit hinaus gesetzt werden.  
Der Begriff „Leibesübungen“ ist als Ausfluss der Übersetzung des Lateinischen „exercitia corporis“ als 
Sammelbegriff für die Gebiete des Turnens, des Sports, des Spiels und der Gymnastik heute durch den 
Begriff „Sport“ abgelöst worden und die derzeitige Benennung des Faches weist somit einen veralteten 
Begriff auf.  
Der Begriff „Sport“ soll deshalb in der Bezeichnung des Unterrichtsgegenstandes vorkommen, da der 
Sport ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur ist und daher eine praktische und theoretische Ausei-
nandersetzung im schulischen Bildungsprozess wichtig erscheint.  
Der Begriff „Sport“ ist jedoch zu eng, um alle modernen Entwicklungen im Rahmen der Bewegungskul-
tur zu umfassen. Da die Bewegung im Alltag und der Sport in der Schule und Freizeit wesentliche Ele-
mente des Miteinander in der Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen darstellen und eine zu enge 
Auslegung des Begriffes Sport im Sinne von Leistungs- und Wettkampfsport hintangehalten werden soll, 
erscheint die Bezeichnung „Bewegung und Sport“ als ein alle Formen der Bewegungskultur (zB Bewe-
gungsgestaltung, Haltungsgymnastik, Körpererfahrung) umfassender Begriff zweckmäßig.  
Mit der Änderung der Gegenstandsbezeichnungen ist keine Änderung der Aufgaben der Lehrer verbun-
den.  
Finanzielle Auswirkungen: 
Ein dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz wird keine finanziellen Auswirkungen nach sich ziehen. 
Insbesondere knüpfen an die Umbenennungen der Pflichtgegenstände und Anpassungen der Fachrichtun-
gen keine dienst- und besoldungsrechtlichen Änderungen (Einstufung in die Lehrverpflichtungsgruppen). 
Kompetenzrechtliche Grundlage: 
Ein dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz gründet sich kompetenzrechtlich auf Art. 14 Abs. 1 
B-VG. 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Ein dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz bedarf keiner besonderen Beschlusserfordernisse gemäß 
Art. 14 Abs. 10 B-VG. 

Besonderer Teil 
Zu Z 1 (§ 27 Abs. 2 – Bewegung und Sport): 
§ 27 Abs. 2 regelt den erfolgreichen Abschluss des letzten Semesters. Die in dieser Bestimmung vor-
kommende Begrifflichkeit („Leibeserziehung“) soll im Sinne der Ausführungen im allgemeinen Teil der 
Erläuterungen geändert werden. 
Zu Z 2 (§ 69 Abs. 4): 
§ 69 regelt in einem neuen Abs. 4 das In-Kraft-Treten mit Wirksamkeit für den Beginn des Studienjahres 
2006/07. 
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 27. (1) ... 
(2) Wenn ein Studierender an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule 

im praktischen Unterricht oder an einer Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik oder 
für Sozialpädagogik in Kindergarten-, Hort- oder Heimpraxis oder Leibeserziehung 
mehr als das Vierfache der wöchentlichen Stundenzahl eines Pflichtgegenstandes in 
einem Semester ohne eigenes Verschulden versäumt, ist ihm Gelegenheit zu geben, die 
in diesem Pflichtgegenstand geforderten Kenntnisse und Fertigkeiten durch ein Kollo-
quium nachzuweisen, sofern er die Versäumnisse durch eine facheinschlägige prakti-
sche Tätigkeit nachgeholt hat. Bei Versäumnis des Unterrichtes im genannten Ausmaß 
oder bei Nichtablegen des Kolloquiums ist der Studierende in diesem Pflichtgegenstand 
für das betreffende Semester nicht zu beurteilen. 

(3) … 
 

§ 27. (1) ... 
(2) Wenn ein Studierender an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule 

im praktischen Unterricht oder an einer Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik oder 
für Sozialpädagogik in Kindergarten-, Hort- oder Heimpraxis oder Bewegung und Sport 
mehr als das Vierfache der wöchentlichen Stundenzahl eines Pflichtgegenstandes in 
einem Semester ohne eigenes Verschulden versäumt, ist ihm Gelegenheit zu geben, die 
in diesem Pflichtgegenstand geforderten Kenntnisse und Fertigkeiten durch ein Kollo-
quium nachzuweisen, sofern er die Versäumnisse durch eine facheinschlägige prakti-
sche Tätigkeit nachgeholt hat. Bei Versäumnis des Unterrichtes im genannten Ausmaß 
oder bei Nichtablegen des Kolloquiums ist der Studierende in diesem Pflichtgegenstand 
für das betreffende Semester nicht zu beurteilen. 

(3) … 
 

§ 69. (1) bis (3) … § 69. (1) bis (3) … 
(4) § 27 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/2005 tritt mit 1. September 2006 in Kraft. 
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